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Ergebnis der Bedarfsumfrage zur Betreuungsdauer im städt. Kindergarten „Butterblume“ 
in Barmke 
 
Im Vorfeld der Sitzung des Ortsrates Barmke am 17.05.2011 hatte der Ortsrat den Wunsch ge-
äußert, unter den in Frage kommenden Barmker Einwohnern eine Bedarfsumfrage im Hinblick 
auf die Betreuungszeiten im städtischen Kindergarten „Butterblume“ durchführen zu lassen. 
Entsprechend diesem Wunsch wurde das als Anlage beigefügte Bedarfsumfrageschreiben an 
alle im Ortsteil Barmke gemeldeten Eltern bzw. Sorgeberechtigten von Kindern im Alter von 0 
bis 6 Jahren (insgesamt 46 Umfrageschreiben) zugesandt. 
 
Bis zum 31.07.2011 wurden daraufhin von den angeschriebenen Eltern insgesamt 21 ausgefüll-
te Fragezettel (dies entspricht einer Beteiligungsquote von 45,7 %) im Kindergarten Barmke 
eingereicht. Nach zahlenmäßiger Auswertung dieser eingegangenen Rückläufer ergibt sich im 
Hinblick auf die jeweils gewünschten Betreuungszeiten folgendes Gesamtbild: 
 
 
Betreuungszeit 

- Stunden - 

ohne Früh- 
und / oder 
Spätdienst 

mit 1 Stunde 
Früh- und 
1 Stunde 

Spätdienst 

nur mit einer 
Stunde 

Frühdienst 

nur mit einer 
Stunde 

Spätdienst 

 
4 Stunden 
 

 
9 

 
2 

 
1 

 

 
5 Stunden 
 

 
 

 
2 

 
1 

 

 
6 Stunden 
 

 
1 

 
3* 

 
1 

 
1 

 
8 Stunden 
 

 
 

 
1** 

  

 
Anmerkungen: 
Auf einem Fragebogen bekundeten die Eltern aufgrund einer ungeklärten beruflichen Situation 
ihren Bedarf sowohl an einem 4-stündigen Betreuungsplatz ohne Früh- und / oder Spät-
dienst als auch an einem 5-stündigen Betreuungsplatz mit 1 Stunde Früh- und 1 Stunde 
Spätdienst. 
 
Bei der mit einem Sternchen (*) versehenen Zahl wurde ein Elternpaar hinzugezählt, welches 
nur gelegentlich eine 6-stündige Betreuung mit 2-stündigem Spätdienst benötigt. 
 
Bei der mit zwei Sternchen (**) versehenen Zahl handelt es sich um Eltern, deren Kinder der-
zeit in einer anderen Kindertagesstätte untergebracht sind. Da sich die Kinder nach Mittei-
lung der Eltern in dieser Kindertagesstätte sehr wohl fühlen, ist für die Eltern zweifelhaft, ob sie 
ihre Kinder im Falle einer Betreuungszeiterweiterung überhaupt im Kindergarten Barmke an-
melden würden. 
 



 
Wie aus der Zusammenfassung entnommen werden kann, hat sich die Mehrzahl der Eltern für 
eine 4-stündige Betreuungszeit entschieden. 
 
Eine Heraufsetzung der Betreuungszeit im Kindergarten Barmke – z.B.: auf 6 Stunden – könnte 
nur für die gesamte Gruppe (also alle 25 Plätze) erfolgen und hätte somit zur Folge, dass keine 
4-stündigen Betreuungsplätze mehr zur Verfügung stünden. In der Konsequenz müssten in die-
sem Szenario auch die mehrheitlich vertretenen Eltern, welche eigentlich nur eine 4-stündige 
Betreuungszeit benötigen, dennoch einen 6-stündigen Kindergartenplatz buchen und bezahlen.  
 
Darüber hinaus bleibt anzumerken, dass die Kinder im Barmker Kindergarten „Butterblume“ 
einschließlich Früh- und Spätdienst insgesamt 6 Stunden betreut werden können. Somit könn-
ten derzeit auch die in der Tabelle aufgeführten beiden Elternpaare im Hinblick auf die reine 
Betreuungsdauer befriedigt werden, die den Bedarf nach einer 
 

• 6-stündigen Betreuung ohne Früh- und/oder Spätdienst 
 

sowie 
 

• 5-stündigen Betreuung mit einer Stunde Frühdienst 
 
mitgeteilt haben. 
 
Aus vorstehenden Gründen beabsichtigt die Verwaltung, die 4-stündige Kernbetreuungszeit 
zzgl. einer Stunde Frühdienst und einer Stunde Spätdienst im Kindergarten „Butterblume“ in 
Barmke beizubehalten. 
 
 
Es wird um Kenntnisnahme gebeten. 
 
 
gez. Eisermann 
 
(Eisermann) 
 
Anlage 
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Bedarfsumfrage zur Betreuungsdauer im städt. Kindergarten „Butterblume“ in Barmke 
 
 
Liebe Eltern, 
 
der Kindergarten „Butterblume“ in Barmke bietet derzeit an Arbeitstagen eine reguläre 4-
stündige Betreuungszeit von 08.00 – 12.00 Uhr. Darüber hinaus können auf Wunsch bei 
entsprechendem Bedarf der Frühdienst von 07.00 – 08.00 Uhr und/oder der Spätdienst von 
12.00 – 13.00 Uhr in Anspruch genommen werden. 
 
Die Vorhaltung von bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangeboten stellt ein wichtiges Ele-
ment zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf dar. Aus diesem Grund möchten wir Sie nun-
mehr auf Initiative des Ortsrates Barmke befragen, ob diese aktuell angebotenen Be-
treuungszeiten für Sie persönlich ausreichend sind oder ob für Sie ggfs. abweichende Be-
treuungszeiten erforderlich wären. 
 
Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie hierzu den anliegenden Fragezettel ausfüllen und 
anschließend bis zum 31.07.2011 im Kindergarten Barmke abgeben würden. 
 
Eine eventuelle Veränderung der Öffnungszeiten des Kindergartens Barmke hätte auch 
Auswirkungen auf die zu entrichtenden Kindergartenentgelte. Die als Anlage beigefügte Ent-
geltordnung soll Ihnen einen Anhaltspunkt dafür liefern, welche Entgelthöhe für die Inan-
spruchnahme der jeweiligen Betreuungszeiten zu entrichten wäre. 
 
Im Falle einer Ganztagsbetreuung nehmen die Kinder üblicherweise eine Mittagsmahlzeit im 
Kindergarten ein. Die hierfür anfallenden Essenskosten, welche vom Essenslieferanten bzw. 
Cateringunternehmen festgesetzt werden, sind in den Entgelten nicht enthalten und würden 
separat abgerechnet werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt würden sich die Kosten für ein 
Mittagsmahl auf ca. 2,75 €/Tag belaufen. 
 



Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die ggfs. bestehenden Möglichkeiten einer 
vollständigen oder teilweisen Übernahme der Kindergartenentgelte gem. § 90 Abs. 3 SGB 
VIII (Sozialgesetzbuch Achtes Buch) sowie der Essenskosten aus den Mittel des Bildungs- 
und Teilhabepaketes. Nähere Informationen hierzu können Sie auch dem Internetauftritt des 
Landkreises Helmstedt (www.helmstedt.de) entnehmen. 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Mühe. 
 
Für eventuelle Rückfragen stehen wir gern jederzeit zur Verfügung und verbleiben 
 
mit freundlichen Grüßen. 
Im Auftrage 
 
gez.Treu 
 
(Treu) 
 
Anlagen 
 
  



Fragezettel zur Ermittlung des zeitlichen Betreuungsbedarfs für Kinder  
im Alter von 3 – 6 Jahren im Ortsteil Barmke 

 
 
 
Ich benötige eine tägliche Betreuungszeit von (bitte ankreuzen): 
 
 
Betreuungszeit 
- Stunden - 

ohne Früh- 
und/oder Spät-
dienst 

mit 1 Stunde 
Früh- und 1 
Stunde Spät-
dienst 

nur mit einer 
Stunde Früh-
dienst 

nur mit einer 
Stunde Spät-
dienst 

 
4 Stunden 
 

 
 

   

 
5 Stunden 
 

 
 

   

 
6 Stunden 
 

 
 

   

 
8 Stunden 
 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
Ich benötige den oben angeführten Platz ab folgendem Zeitpunkt________________________ . 
 
 
 
o Ich habe Kenntnis, dass für die Einnahme eines Mittagessens ein zusätzliches Entgelt zu entrich-

ten ist. 
o Hierzu bin ich bereit. 
o Hierzu bin ich nicht bereit. 

 
 
 
 
Bitte füllen Sie den Fragezettel entsprechend Ihrer persönlichen Bedarfssituation aus 
und geben ihn anschließend bis zum 31.07.2011 im Kindergarten Barmke ab. 


